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Vereinbarung

über technisch-wissenschaftliche Zusammenarbeit

im Rahmen einer Abschlussarbeit

(Diplomarbeit/Bakkalaureusarbeit/Magisterarbeit)

zwischen der

Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig (FH)

Fachbereich (Fb  FORMDROPDOWN 
)

Postfach 30 11 66

04251 Leipzig

vertreten durch den Kanzler,

Prof. Dr. rer. nat. Ziegler

(nachfolgend HTWK Leipzig genannt),

und

     
     
     
vertreten durch       

(nachfolgend Unternehmen genannt)

und

dem/der Verfasser(in) der Abschlussarbeit

(nachfolgend Student(in) genannt)

1.
Grundsätzliches

1.1
Die HTWK Leipzig ist für die studentische Ausbildung einschließlich der Betreuung bei der Anfertigung der Abschlussarbeit (Diplom-, Bakkalaureus- oder Magisterarbeit) verantwortlich. Diese Verantwortung wird auf der Grundlage des Sächsischen Hochschulgesetzes und der an der HTWK Leipzig geltenden Prüfungs- und Studienordnungen wahrgenommen und beinhaltet Festlegungen über die Vergabe von Themen für Abschlussarbeiten und Termine. Gegenstand dieser Vereinbarung ist eine auch im Interesse des Unternehmens anzufertigende Abschlussarbeit.

1.2
Die Abschlussarbeit ist in drei Exemplaren an der HTWK Leipzig einzureichen. Ein Exemplar wird in der Hochschulbibliothek eingestellt und damit im Regelfall zur Benutzung durch Dritte freigegeben. Sofern seitens des Unternehmens eine zeitweilige oder teilweise Sperrung für die Ausleihe bzw. eine Geheimhaltung berechtigterweise verlangt wird, ist dies schriftlich in einer separaten Vereinbarung festzuhalten.

1.3
Die Beteiligten sind sich einig, dass die Ergebnisse der Abschlussarbeit keine spezifizierte Auftragsleistung, Projektierungsleistung o. Ä. darstellen, sondern Resultat der FH-Ausbildung des/der Student(in) ist.

2.
Aufgabe der Abschlussarbeit

2.1
Das zu bearbeitende Thema der Abschlussarbeit lautet:

     
2.2
Die Aufgabe wird durch      , Student(in) im Fachbereich  FORMDROPDOWN 
, Matrikelnummer      , bearbeitet.

2.3
Die Bearbeitung des Themas beginnt am      .

Die Abschlussarbeit ist bis spätestens       in drei Exemplaren beim Prüfungsamt des Fachbereichs  FORMDROPDOWN 
 einzureichen. Eines dieser Exemplare wird an das Unternehmen übergeben.

2.4
Es werden folgende fachlich Verantwortliche festgelegt:

für die HTWK Leipzig

Hochschullehrer als Betreuer:
      

für das Unternehmen

Betreuer/Konsultant:

      

Abteilungsleiter:


      

3.
Arbeitsort, Unterstützung, Informationspflichten

3.1
Es wird vereinbart, dass der/die Student(in) zur Erfüllung der Aufgabe überwiegend in       arbeitet. 

Fachlich bedingte Abweichungen hiervon sind vom Unternehmen zu gestatten.

3.2
Die Arbeit wird in wissenschaftlich-technischer Hinsicht vom Unternehmen und der 
HTWK Leipzig unterstützt.

3.3
Die Beteiligten werden sich gegenseitig in angemessenen Abständen über Fortgang und Stand der vereinbarten Arbeiten unterrichten.


Die HTWK Leipzig wird darauf hinwirken, dass die Abschlussarbeit so gestaltet ist, dass sie dem Unternehmen ausreichenden Einblick in Konzept und Aufbau der Arbeit geben.


Die HTWK Leipzig wird in einer für sie möglichen und zumutbaren Weise darauf hinwirken, dass die erzielten Arbeitsergebnisse, soweit von ihr erkennbar, nicht in Rechte Dritter eingreifen. Die HTWK Leipzig wird auf ihr bekannte Schutzrechte Dritter hinweisen, wenn anzunehmen ist, dass dadurch Ergebnisse der im Rahmen dieses Vertrages vereinbarten Arbeit berührt werden könnten.

4.
Nutzungsrechte

4.1
Sämtliche Nutzungs- und Verwertungsrechte am Ergebnis der Abschlussarbeit stehen vorbehaltlich anderweitiger Vereinbarungen zwischen Student(in) und Unternehmen bzw. zwischen Student(in) und HTWK Leipzig dem/der Studenten(in) zu. Dies gilt nicht für von der HTWK Leipzig zur Anfertigung der Abschlussarbeit zugrunde gelegte eigene Erfindungen und Urheberrechte, eingebrachtes Know-how oder sonstige zur Verfügung gestellte Formen geistigen Eigentums.

4.2
Die bei der Bearbeitung des Themas der Abschlussarbeit erzielten Arbeitsergebnisse werden dem Unternehmen zur Nutzung im Rahmen seines ordnungsgemäßen Geschäftsbetriebes zur Verfügung gestellt. Dazu zählen bei überwiegender Tätigkeit in dem Unternehmen auch alle Arten von Dokumentationen, insbesondere Aufzeichnungen, Unterlagen, Berichte, Zeichnungen und sonstige Datenträger.

4.3
Bei Verwendung der Arbeitsergebnisse durch das Unternehmen ist dieses verpflichtet, gesetzlich geschützte oder schutzfähige Rechte des/der Student(in) gegebenenfalls auch des Betreuers der HTWK Leipzig zu wahren und auf diese hinzuweisen.


Über die etwaige Entstehung schutzfähiger Arbeitsergebnisse ist das Unternehmen rechtzeitig zu unterrichten. Sollte der/die Student(in) hinsichtlich der erzielten Arbeitsergebnisse eine Patentanmeldung wünschen, verpflichtet sich das Unternehmen zu Beratung und Unterstützung im diesbezüglichen Anmeldeverfahren.

5.
Aufwandsentschädigung

5.1
Das Unternehmen leistet spätestens einen Monat nach dem in Punkt 2.3 Satz 2 bestimmten Zeitpunkt an die HTWK Leipzig als Aufwandsentschädigung einen Betrag 

i. H. v.       € (in Worten       Euro)


zuzüglich gesetzliche Umsatzsteuer.

Die entsprechende Rechnungslegung erfolgt durch die HTWK Leipzig.


Der Betrag ist als pauschalierter Vorteilsausgleich für seitens der HTWK Leipzig erbrachte Betreuungsaufwendungen (z. B. Nutzung von Hochschulressourcen) und wissenschaftliche Leistungen (z. B. ideeller Wert für das Unternehmen) zu verstehen.

5.2
Alternativ zu 5.1 wird die Aufwandsentschädigung durch


     

als Sachleistung erbracht.

5.3
Die HTWK Leipzig ist berechtigt, Reisekosten, die auf Grund der räumlichen Entfernung des Unternehmens vom Hochschulsitz im Rahmen einer sachgerechten Betreuung unvermeidbar entstehen, dem Unternehmen mittels beleghafter Abrechnung nach den Vorschriften des sächsischen Reisekostenrechts in Rechnung zu stellen.

6.
Gewährleistung, Haftung

6.1
Die Gewährleistung der HTWK Leipzig erstreckt sich nur auf Ausgabe sowie Anleitung und technische Hilfestellung zur Fertigung der Abschlussarbeit über das in Punkt 2 definierte Thema unter Einhaltung von wissenschaftlicher Sorgfalt und anerkannten Regeln der Technik. Die HTWK Leipzig übernimmt keinerlei Gewährleistung für die praktische Verwertbarkeit des Ergebnisses der Abschlussarbeit.

6.2
Die HTWK Leipzig haftet nur für Vertragsverletzungen, die auf vorsätzlichem oder grob fahrlässigem Verhalten beruhen.

6.3
Die HTWK Leipzig übernimmt insbesondere keine Haftung für Schäden, die durch Nutzung der Arbeitsergebnisse am Vermögen oder an sonstigen Rechtsgütern des Unternehmens oder eines Dritten entstehen (Mangelfolgeschäden) bzw. für solche Schäden, die abweichend vom vereinbarten Vertragsende nach Punkt 2 dadurch entstehen, dass die Fertigstellung der Abschlussarbeit aus Gründen, die der Sphäre des/der Studenten(in) zuzurechnen sind (z. B. Wiederholungsprüfung; endgültiger Verlust des Prüfungsanspruches), ausbleibt, sich verzögert 
oder die Abschlussarbeit anderweitig nicht verwertbar ist.

7.
Versicherungsschutz

7.1
Während der Dauer der Arbeit des/der Studenten(in) in dem Unternehmen übernimmt dieses die Kosten für etwa abzuschließende Versicherungen (insbesondere Berufs-/Praktikanten-haftpflicht), die neben der bestehenden Versicherung des/der Studenten(in) erforderlich oder zweckmäßig sind bzw. werden.

7.2
Seitens des Unternehmens ist der/die Student(in) spätestens bei Tätigkeitsbeginn über arbeitsschutz-, geheimhaltungs-, urheber- und patentrechtliche Bestimmungen zu belehren.

8.
Schlussbestimmungen

8.1
Die vorliegende Vereinbarung gilt für die unter 2.3 vereinbarte Dauer der Bearbeitung des Themas einschließlich prüfungsrechtlich erforderlich werdender Verlängerungen.

8.2
Änderungen und Ergänzungen dieser Vereinbarung bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Mündliche Nebenabreden sind nicht getroffen. 

8.3
Sonstiges:      
8.4.
Sind oder werden einzelne Bestimmungen dieser Vereinbarung unwirksam, so wird hiervon die Wirksamkeit der übrigen Teile nicht berührt.

für die HTWK Leipzig:

____________________________________

Fb  FORMDROPDOWN 
, Betreuer der Arbeit

____________________________________

Fb  FORMDROPDOWN 
, Prüfungsausschussvorsitzende(r)








für das Unternehmen:


___________________________________


Datum, Unterschrift


Vertreter(in)

____________________________________

Datum, Unterschrift

Prof. Dr. rer. nat. Ziegler

Kanzler

____________________________________

Datum, Unterschrift

Student(in)

